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Berlin, 4. Januar 2024 

Newsletter der Dienstnehmerseite der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des DWBO 
Nr. 1 - 2024 

Liebe Mitarbeitervertreter_innen,  
liebe Mitarbeiter_innen der Mitgliedseinrichtungen im DWBO,  

die Dienstnehmerseite der AK DWBO hat in dieser Form schon mehrfach 
– unabhängig von den Veröffentlichungen der Beschlüsse in den Rund-
schreiben - über anstehende Neuerungen in den Arbeitsvertragsrichtli-
nien und die Arbeit der Dienstnehmerseite der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission informiert. 

Was ist neu 2024? 
 

1 Entgelterhöhungen 

Die Grundentgelte der Anlage 2, des Anhang 1 zu Anlage 8a sowie die 
Ausbildungsentgelte, die auf den Grundentgelten basierenden Zeitzu-
schläge und Überstundenentgelte (Anlage 9) sowie die zu dynamisie-
renden Zulagen und Zuschläge (§ 9 Abs. 7, § 14 Abs. 2c) werden für 
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alle Mitarbeitenden zum 1. Januar 2024 um 2,5 v. H. erhöht (RS 01/2022 vom 22.06.2022 A Ziffer 1). 
Gleichermaßen werden die Ausbildungsentgelte erhöht. 

 

Die Grundentgelte der Anlage 2 werden für den Bereich des Tarifgebiet Ost zum 01. Februar 2024 
um weitere 0,56% erhöht (Ost-West-Anpassung RS 3/2018 vom14.06.2018 A Ziff. 1). Für Mitarbei-
tende in der Entgeltgruppe1 ist die Ost-West-Anpassung abgeschlossen. 

2 § 15 Grundentgelt und Anlage 2 
(RS 01/2021 vom 17.05.2021 B Ziffern 1. und 5.) 

In den Entgeltgruppen 1 bis 4 beträgt der Abstand der Erfahrungsstufe 2 zur Basisstufe ab dem 
01.01.2024 107,5 %. In den Entgeltgruppen 5 bis 13 beträgt der Abstand der Erfahrungsstufe 3 zur 
Basisstufe 112,5 %. 

3 § 14 e) „Praxisanleiterzulage“  

Ab 01.01.2024 erhalten Mitarbeitende mit Tätigkeit in der Praxisanleitung unabhängig von ihrer Ent-
geltgruppe eine monatliche Zulage in Höhe von 50% der Differenz zur nächsthöheren Entgeltgruppe 
in ihrer individuellen Stufe. Praxisanleitende, die in der Leitung und Koordinierung von Mitarbeitenden 
mit Tätigkeit in der Praxisanleitung sowie der Planung und Durchführung der praktischen Ausbildung 
in der Einrichtung im Sinne des § 12 Abs. 2 beauftragt und tätig sind, erhalten keine Zulage im Sinne 
des § 14 Abs. 2 e) Unterabsatz 2 

4 § 14 f) „PPSG-Zulage“ 

Ab 01.01.2024 auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der unmittelbaren pflegerischen Patien-
tenversorgung auf bettenführenden Stationen soweit sie mindestens einjährig examinierte Pflegekräfte 
in psychiatrischen und psychosomatische Einrichtungen (im Sinne von § 17 KHG) eine sog. 
„PPSG-Zulage“ in Höhe von zunächst 25% der Differenz zur nächsthöheren Entgeltgruppe in der indi-
viduellen Stufe, zum 01.01.2025 stiegt die Zulage auf 50%. 

 

5 § 14 Abs. 2 i) Zulage Rettungsstelle/Notaufnahme 

Die Zulage für Gesundheits- und Krankenpflegerin / Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. Pflege-
fachfrau /Pflegefachmann in der Entgeltgruppe 7, die innerhalb eines Monats überwiegend für den 
Bereich Rettungsstelle oder Notaufnahme eingesetzt werden erhöht sich zum 01.01.2024 auf 50%. 

6 § 14 Abs. 2 h) Fachkraftzulage  

Die Zulage für Fachkräfte der Entgeltgruppe 7 in der Altenhilfe, Jugendhilfe, Kindertagesstätten, 
Horten sowie Eingliederungshilfe in der Tätigkeit: Pflege, Betreuung, (Heil-)Erziehung und Fach-
kräfte der Entgeltgruppe 7 in Werkstätten für Menschen mit Behinderung erhöht sich zum 
01.01.2024 auf 50% der Differenz zur Entgeltgruppe 8. Entsprechendes gilt für die Zulage für 
Fachkräfte mit der Entgeltgruppe 8, als Fachkräfte der Entgeltgruppe 7 mit eigenständiger Wahr-
nehmung von Aufgaben und Leitungsaufgaben in den Tätigkeitsbereichen Pflege/ Betreu-ung/ Er-
ziehung (gemäß Anlage 1 8 B 1a) sowie in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM). 
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7 § 16 Neufestsetzung des Grundentgeltes wegen geänderter Voraussetzungen 

Ab 01.10.2024 wird die stufengleiche Höhergruppierung (§ 16 Abs. 1) und Herabgruppierung (§ 16 
Abs. 2) eingeführt. 

8 § 20 Abs. 1 Schichtzulage  

Die Schichtzulage nach § 20 Abs. 1 wird zum 01.01.2024 auf 50,00 € erhöht. 

9 Anlage 3 „Inflationsausgleichsprämie (IAP)“ 

Soweit nicht (ausnahmsweise) bereits in 2023 die Inflationsausgleichsprämie (IAP) gezahlt wurde, er-
halten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppen 1 bis 10 zur Abmilderung der gestiegenen 
Verbraucherpreise gemäß § 3 Nr. 11c EStG eine sog. Inflationsausgleichsprämie, welche grundsätz-
lich in vier Teilbeträgen mit dem Tabellenentgelt des April, Juli, Oktober und Dezember 2024 ausge-
zahlt wird. Die Höhe liegt je Hilfefeld zwischen 1.400,00 (Krankenhäuser) und 3.000,00 € (teil- und 
vollstationäre Jugendhilfe, Eingliederungshilfe). Der Regelsatz liegt bei 1.600,00 € für einen vollzeit-
beschäftigten Mitarbeitenden. Teilzeitbeschäftigte erhalten die IAP anteilig. 

10 Hinweis 

Vorstehende Ausführungen sind unverbindlich! Die Beschlüsse selbst wurden in den zitierten Rund-
schreiben der AK DWB0 im Wortlaut veröffentlicht, die Erläuterungen der Geschäftsstelle der 
AKDWBO finden sich dann in einem der Folgerundschreiben. Die Rundschreiben können eingesehen 
werden im Internet unter: https://www.diakonie-portal.de/ueber-uns/arbeitsrecht/arbeitsrechtliche-kom-
mission-ak/rundschreiben-der-ak. 

 

Eine konsolidierte Fassung der AVR.DWBO ist zeitnah nach den Beschlüssen unter https://www.dia-
konie-portal.de/ueber-uns/arbeitsrecht/arbeitsrechtliche-kommission-ak/arbeitsvertragsrichtlinien-des-
diakonischen-werkes-berlin-brandenburg-schlesische-oberlausitz-avr-dwbo abrufbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sven Sprunghofer 

Vorsitzender der AK DWBO 
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